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Vorwort von Staatsanwalt Heinz Walter Mathys, Präsident SKUS 

 

UNFALLVERHÜTUNG 

Vorbemerkung: 

Der Präsident SKUS, seit Jahren regelmässiger Referent im In- und Ausland und ge-

richtlicher Experte und Berater in Sachen Schneesport- und Bergrecht sowie bei Lawi-

nenunfällen, befasst sich nunmehr seit mehr als 30 Jahren mit der Unfallverhütung im 

Schneesport. Bei Diskussionen um Sicherheitsfragen, Risikofaktoren und Präventions-

massnahmen stellt er immer wieder fest, mit welch unterschiedlichen Vorgaben, Kennt-

nissen, Ansichten und vorgefassten Meinungen die Teilnehmer an die Fragen herantre-

ten. In diesem Vorwort soll - to whom it may concern - Grundlegendes in für juristische 

Laien gebotener und verständlicher Kürze dargestellt werden.  

Seit der Jahresbericht der SKUS als pdf-Datei im Internet veröffentlicht wird, ist die vom 

Präsidenten verfasste Rubrik Recht und Rechtsprechung für die mit Schneesport Be-

fassten – Sicherungspflichtige, Anwaltschaft, Verwaltung, Polizei, Justiz und Versiche-

rungen – zu einer wichtigen Informations- und Erkenntnisquelle geworden. Auf die in 

den Vorjahren erstatteten Berichte wird hiermit ebenso verwiesen wie auf www.skus.ch 

→ Rechtsprechung / Jurisprudence / Giurisprudenza. 

 

*********** 

Unfallverhütung ï individuelle Verhaltensänderung ï vernetztes Den-
ken 

Unfallprävention ist primär Motivation zu individueller Verhaltensänderung durch positi-

ve Massnahmen.  

Weil Vernunft, wie mein akademischer Lehrer und Vorgänger im Präsidium der SKUS, 

Professor Dr. Dr. h.c. Hans Schultz selig, zu sagen pflegte, Mangelware ist, ist Unfall-

verhütung in sämtlichen Lebensbereichen – Haus, Verkehr, Beruf oder Freizeit – gene-

rell eine dornenvolle Aufgabe. Sicherheit wird zwar allseits gefordert, geht aber regel-

http://www.skus.ch/
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mässig primär die Anderen an. Allzu oft scheitert Sicherheit an den menschlichen 

Schwächen. Es ist eben eine schwierige Sache, mit alten Gewohnheiten zu brechen 

und sich dem Neuen zu öffnen. 

Bei der Verfolgung des angestrebten Ziels, das Verhalten des Menschen positiv zu be-

einflussen, ist vernetztes Denken mit der jeweiligen Rechtslage unabdingbare Voraus-

setzung, ansonsten falsche Sicherheitserwartungen erweckt werden. Die Auseinander-

setzung mit der Rechtslage, mit den Grundlagen zivil- und strafrechtlicher Verantwor-

tung und der hiezu ergangenen Rechtsprechung, ist kein verpöntes Moralisieren, son-

dern Realität. In Sicherheitsfragen muss Klartext gesprochen werden. Die Eigenverant-

wortlichkeit ist Rechtswirklichkeit! 

Unfallverhütung im Sport, insbesondere im Schneesport 

Ein Leben ohne Risiko ist nicht lebenswert. Sport und Spiel sind Leben. Wie das Leben 

überhaupt ist der Sport mit Risiken verbunden. Die Menschheit sucht ständig neue Her-

ausforderungen, sucht den Nervenkick. Die Suche nach new challenges, new sensati-

ons, new adventures prägt den Sport im Besonderen. Im Schneesport werden nicht 

schwarze, sondern rabenschwarze Pisten und Boarder sowie Cross Paradises gesucht. 

Der ultimative Kick heisst für Viele, Skifahrer und Boarder, Freeriding: genussvolles 

Powdern im freien Gelände, abseits von präparierten Pisten. 

Selbstgefährdung und Fremdgefährdung 

Der Sport im Allgemeinen und damit auch der Schneesport birgt eine nicht unerhebliche 

Unfallgefahr. Es ist zu unterscheiden zwischen Selbstgefährdung und Fremdgefähr-

dung.  

Viele Sportarten können ohne Selbstgefährdung überhaupt nicht betrieben werden. Mit 

der Ausübung einer bestimmten Sportart entscheidet der Sportler eigenverantwortlich, 

berechenbare Risiken einzugehen und sich dadurch selbst zu gefährden. Das gilt für 

die Benutzer von Schneesportabfahrten und Sonderanlagen wie Parks und Pipes eben-

so wie für Freerider, Tourenfahrer, Schneeschuhwanderer und die Anhänger von Ex-

tremsportarten wie Snow-Rafting, Bungee Jumping, Base Jumping, Speedflying, 

Speedriding, Canyoning, Canyon Jump, River-Rafting und dergleichen mehr. 
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Sicherheit im Sport: Risikomanagement ï erlaubtes, sozialadäquates Risiko 

Der Sport ist kein rechtsfreier Raum. Sicherheit im Sport ist eine ständige Herausforde-

rung. Die Herausforderung besteht in der Suche nach möglichen und zumutbaren Prä-

ventivmassnahmen unter gleichzeitiger Gewährleistung der sportlichen Entfaltungsmög-

lichkeit. Der Reiz des Sports liegt im Wesentlichen in der Freiheit und Ungebundenheit 

der Bewegung. Die persönliche Freiheit und die Bewegungsfreiheit gehören zu den 

Grundpfeilern unserer Rechtsordnung. Risikomanagement im Rahmen des erlaubten, 

nicht verbotenen oder sozialadäquaten, aber massvollen Risikos ist Berufung für alle, 

Amateursportlicher, Berufssportler und Veranstalter. 

Medien 

Die Medien berichten regelmässig über die bisweilen tragischen Folgen des Gefähr-

dungspotentials Sport. Wenn sich die Berichterstattungen zu eigentlichen Medienkam-

pagnen entwickeln, von Pistenalarm und dergleichen gesprochen wird, wie dies um die 

Jahreswende 2007/2008 der Fall war, stellt der Präsident SKUS mit Erstaunen fest, wer 

sich als Experte bezeichnet und wie ungeschickt und unbeholfen sich zuweilen selbst 

beruflich mit Unfallverhütung, Sicherheit und Rettung Befasste äussern. Die Rechtslage 

in der Schweiz, welche mit derjenigen in den europäischen Alpenländern weitestgehend 

übereinstimmt, in concreto das Schneesportrecht und die dazu ergangene Rechtspre-

chung, wird, wissentlich oder unwissentlich, ausgeklammert. Indessen: Skifahren und 

Snowboarden findet nicht in einem rechtsfreien Raum statt. 

ĂNiemand und nichts kann dem Skifahrer mehr Sicherheit geben als er selbstñ.  

Das Zitat stammt nicht vom Präsidenten SKUS, sondern vom im März 2005 verstorbe-

nen österreichischen Skirechtsexperten Dr. Josef Pichler. Josef Pichler war entschiede-

ner Vertreter des Grundsatzes, dass in erster Linie die Eigenverantwortung und damit 

das gefahrenbewusste Verhalten im alpinen und hochalpinen Gelände Unfälle verhin-

dern können, und nicht die trügerische Sicherheit von Schutzmassnahmen aller Art. Der 

Präsident SKUS, hauptberuflich Staatsanwalt, pflichtet der Auffassung von Richter Jo-

sef Pichler bei.  
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Eigenverantwortlichkeit: "Sie fahren auf eigenes Risiko" 

Der Bereich des vorstehend erwähnten sportartspezifischen, berechenbaren Risikos ist 

derjenige der Eigenverantwortlichkeit. Die SKUS-Richtlinien für Skifahrer und Snowbo-

arder beginnen mit dem fundamentalen Hinweis auf die Eigenverantwortlichkeit. Gefah-

ren, welche dem Sport inhärent sind, muss derjenige tragen, welcher sich zur Ausübung 

entschliesst. Der selbstverantwortliche, besonnene Sportler muss sich entsprechend 

vorbereiten, ausbilden, ausrüsten, schützen, informieren und insbesondere Abmahnun-

gen beachten.  

Wer Markierungen und Signalisationen missachtet, ist im Unrecht!  

Mit den Worten des Bundesgerichts: Die Eigenverantwortung beginnt dort, "wo sich der 

Skifahrer über klare Signalisationen hinwegsetzt" (BGE 117 IV 416 E. 5a mit Hinweis 

auf BGE 115 IV 199).  

Die Eigenverantwortlichkeit darf nicht bagatellisiert werden. Wer bagatellisiert, fördert 

ein unrealistisches, unter rechtlichen Gesichtspunkten unverhältnismässiges und un-

zumutbares Anspruchsdenken im Sinne einer Vollkaskomentalität. Die Botschaft muss 

lauten: Schneesportler verhalten sich verantwortungsbewusst. Sie haben Respekt vor 

dem Berg, der Natur und dem Mitmenschen. 

Wenn die Eigenverantwortlichkeit mit Sicherungspflichten der Anlagenbetreiber, Veran-

stalter, Schneesportlehrer, Leiter, Führer konkurriert, können Fremdgefährdungen ent-

stehen. Diesfalls müssen die Verantwortungsbereiche des Sportlers, des Skifahrers, 

Boarders, Schlittlers, Schneeschuhwanderers, Bergsteigers, Kletterers oder Wanderers 

zum Dritten abgegrenzt werden. 

Wechselwirkung zwischen Eigenverantwortlichkeit und Verkehrssicherungs-

pflicht  

Bei jedem Schadenfall hat der Richter die Sorgfaltsbereiche des Verkehrssicherungs-

pflichtigen und des Geschädigten zu ermitteln und voneinander abzugrenzen. Die Ab-

grenzung bildet Grundlage für eine angemessene Wiedergutmachung. 
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Bei der Beurteilung von Fremdverletzungen und Fremdgefährdungen stützt sich die 

schweizerische Rechtsprechung bei der Ermittlung der konkurrierenden Sorgfaltsberei-

che und Sorgfaltspflichten auf die FIS-Regeln sowie die SKUS- und SBS-Richtlinien.  

Die FIS-Verhaltensregeln für Skifahrer und Snowboarder, letztmals geändert 2002, sind 

nach der Gerichtspraxis verbindlich. Die SKUS- und SBS-Richtlinien, obschon kein ob-

jektives Recht, werden vom Bundesgericht als Sicherheits- und Sorgfaltsmassstab an-

erkannt. Die gerichtlich anerkannte Autorität der SKUS gründet in ihrer vielseitigen Zu-

sammensetzung mit Vertretern der Anbieter und Benutzer von Schneesportabfahrten 

sowie der Behörden. 

Verkehrssicherungspflicht ï Pistensicherungspflicht 

Die Pflicht der Bergtransportunternehmungen zur Sicherung ihrer Pisten sowie zum Un-

terhalt eines Rettungsdienstes ist eine vertragliche Nebenpflicht. Die Haftung aus 

Transportvertrag gründet auf dem Vertrauensgrundsatz. 

Die markierten Abfahrten (Pisten, Abfahrtsrouten, Wege) müssen vor alpinen Gefah-

ren (Lawinen und Absturzgefahr) gesichert werden.  

Hinsichtlich anderer Gefahren hat der Sicherungspflichtige bzw. Gefahrenverantwortli-

che eine Warn- oder Instruktionspflicht. Mittels Markierung, Signalisation, Absperrung 

oder Abschrankung ist der Anlagebenützer vor Gefahren abzumahnen bzw. davon fern 

zu halten. 

Räumlicher Geltungsbereich der Pistensicherungspflicht: Pistenrand und unmit-

telbarer Grenzbereich der Piste 

Am 23. Dezember 2003 hatte das Bundesgericht über den räumlichen Geltungsbereich 

der Verkehrssicherungspflicht zu befinden und die Frage der Pistennebenflächen zu 

klären. Das Gericht (BGE 130 III 193) stützte sich auf die SKUS- und SBS-Richtlinien. 

Von diesen weicht es bloss ab, wenn aufgrund der konkreten Umstände, insbesonde-

re mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse, ein höherer Sicherheitsstandard gebo-

ten erscheint.  
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Pistennebenflächen sind der Pistenrand und der unmittelbare Grenzbereich der Pis-

te. 

Der Pistenrand muss im Fall von Hindernissen und Absturzgefahr hinreichend gekenn-

zeichnet und gesichert werden. Ist der Pistenrand nicht gekennzeichnet, gilt ebenso der 

um die Fahrspuren erweiterte Bereich als Piste. Die Verkehrssicherungspflicht dehnt 

sich entsprechend auf den ausgefahrenen Bereich aus. 

Der unmittelbare Grenzbereich der Piste umfasst einen Randstreifen von zwei Me-

tern. Mit diesem Streifen soll einerseits ein gefahrloses Abschwingen und Stehenblei-

ben unmittelbar am Pistenrand ermöglicht und sollen andererseits Pistenbenützer, die 

infolge eines Sturzes in der Nähe des Pistenrandes geringfügig über die Piste hinaus-

geraten, vor Gefahrenstellen geschützt werden, die nicht erkennbar oder selbst für ver-

antwortungsbewusste Pistenbenützer schwer vermeidbar sind.  

Eigentliche Sturzräume, verstanden als abgesicherte Geländeteile ausserhalb der prä-

parierten Piste zur Reduktion der Sturzdynamik bis zum Stillstand, sind nicht zu schaf-

fen. 

Das Vermeiden einer Überschreitung des Pistenrandes ist den Benützern grundsätzlich 

möglich und zumutbar, vor allem durch die Einhaltung einer entsprechenden Fahrweise. 

Aus der eingeschränkten Funktion der Pistenrandsicherung erklärt sich auch die gerin-

ge, gemäss SKUS-Richtlinien maximal zwei Meter betragende Breite des Randstrei-

fens, auf den sich die erweiterte Sicherungspflicht erstreckt. Die Breite dieses Streifens 

reicht zur Gewährleistung der Sicherheit von verantwortungsbewussten Pistenbenüt-

zern in der Regel aus. 

Das Bundesgericht bejaht nur ausnahmsweise und punktuell eine Erweiterung der 

Sicherungspflicht über den engeren Pistenrandbereich hinaus, nämlich 

¶ wenn eine atypische oder besonders grosse Gefahr für Leib und Leben vorliegt  

und überdies 

¶ eine durch die Geländeverhältnisse indizierte Möglichkeit besteht, dass auch 

vorsichtige Pistenbenützer ungewollt in den Einzugsbereich dieser ausserhalb 

der Piste gelegenen Gefahrenstelle geraten können. 
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Umfang der Sicherungspflicht: Erkennbare Gefahren ï Zumutbarkeit 

Weil das Skifahren und Snowboarden, wie andere sportliche Tätigkeiten, mit einem 

sportartspezifischen Risiko behaftet ist, hat der Verkehrssicherungspflichtige erkennba-

ren Gefahren einzig im Rahmen des Zumutbaren zu begegnen.  

Kriterien für die Zumutbarkeit sind die Art und Schwere der drohenden Gefahr, die 

Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts, die technischen Möglichkeiten zur Gefahren-

beherrschung sowie die Kosten unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit. Schutz-

massnahmen können nur im Rahmen des nach der Verkehrsübung Erforderlichen und 

Möglichen verlangt werden. 

Pistenvertrauen ï Schutz vor atypischen Gefahren ï Fallencharakter 

Aus dem haftungsbegründenden Vertrauensprinzip folgt, dass den Pistenbenützern 

gemäss Erscheinungsbild keine versteckten und atypischen Hindernisse und Gefahren-

stellen drohen dürfen.  

Fallenartig sind Gefahren, welche die Benützer bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt 

nicht rechtzeitig zu erkennen vermögen. Die gebotene Sorgfalt wird im Wesentlichen 

durch FIS-Regel 2 bestimmt, wonach auf Sicht zu fahren ist.  

Seit 1985 lautet die bundesgerichtliche Formel: "Pistenbenützer sollen sowohl vor aty-

pischen Gefahren geschützt werden, die nicht ohne weiteres erkennbar sind und sich 

daher als eigentliche Fallen erweisen, als auch vor solchen, die selbst bei vorsichtigem 

Fahrverhalten nicht vermieden werden können".  

Analyse von Unfallgeschehen ï Statistiken ï Risikofaktoren 

Körperverletzungen und leider auch Todesfälle sind im Schneesport keine Seltenheit. 

Es ist auf die Statistiken der SUVA sowie der bfu zu verweisen.  

Gemäss SUVA – 3,5 Millionen UVG-Versicherte – betragen die Wintersportunfälle 32 % 

aller Sportunfälle. Im Jahre 2005 betrugen die Kosten der Skiunfälle 183,5 Mio. Fran-

ken; die Snowboardunfälle verursachten 31,5 Mio. Franken.  
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Gemäss bfu verletzten sich im Fünfjahresschnitt jährlich 70'900 Personen beim Skifah-

ren alpin, inklusive Touren (45'100) und Snowboardfahren (25'900). Rund 7 % der Ski-

unfälle sind Kollisionsunfälle. Besonders gefährdet sind Kinder bis 10 Jahre und Er-

wachsene ab 49 Jahren. Beim Snowboarden beträgt der Anteil an Kollisionen ungefähr 

3 %.  

Schwer verletzt (Spitalaufenthalt von 7 und mehr Tagen) werden 2'860 Skifahrer und 

490 Snowboarder. Invalid werden 200 Personen. 20 Personen verunfallen tödlich.  

Eine Studie der bfu (bfu-Report 58, 2007) hat ergeben, dass die materiellen Kosten der 

Ski- und Snowboardunfälle sich auf rund 470 Mio. Franken belaufen. Darin sind die di-

rekten Kosten (vor allem medizinische Behandlung) und die indirekten Kosten (Produk-

tionsausfall infolge Arbeitsabsenz) enthalten. Die volkswirtschaftlichen Kosten (unter 

Berücksichtigung der immateriellen Kosten) betragen 3,7 Mrd. Franken. 

Diesen Kosten zum Trotz muss festgestellt werden, dass der Sport insgesamt der 

Volksgesundheit förderlich ist. Die Gesamtbilanz der Unfallkosten müsste mit den Kos-

ten der körperlichen Inaktivität (höhere Morbidität und Mortalität) "verrechnet" werden. 

Bewegung bringt Schutzeffekte gegenüber weit verbreiteten Krankheiten. 

Die heute verfügbaren Unfalldaten erlauben keine präzise Bewertung der Risikofaktoren 

im Schneesport. Genaue Angaben über die Unfallursachen ergeben sich einzig aus den 

polizeilichen Tatbestandsaufnahmen gemäss Ziffer 45 der SKUS-Richtlinien für Anlage, 

Betrieb und Unterhalt von Schneesportabfahrten bei tödlichen oder andern, offensicht-

lich schweren Unfällen, insbesondere bei Kollisionen.  

Analyse der Rechtsprechung ï Folgerungen für die Unfallprävention 

Die in den letzten Jahren ergangene zivil- und strafrechtliche Rechtsprechung eidge-

nössischer und kantonaler Instanzen, über welche der Präsident SKUS in den Jahres-

berichten und Referaten regelmässig eingehend berichtet, zeigt erfreulicherweise, dass 

Schneesportunfälle einzig in einigen wenigen Ausnahmefällen auf fehlende Verkehrssi-

cherung der Schneesportabfahrten zurückzuführen sind.  

Im Jahre 2007 bejahten zwei Urteile – das eine ist rechtskräftig, das andere wurde mit 

Appellation an das Kantonsgericht weitergezogen – eine Verletzung der Verkehrssiche-

rungspflicht.  
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Bemerkenswert ist ebenfalls, dass im Zusammenhang mit Unfällen auf Sonderanlagen 

wie Parks und Pipes noch nie eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht festgestellt 

wurde. Diese Sonderanlagen werden von erfahrenen, mit der Szene vertrauten und 

verbundenen Leuten angelegt, unterhalten und kontrolliert. Eine Benützung ohne vorhe-

rige Besichtigung ist unverantwortlich!  

Der hohe Sicherheitsstand der Schneesportabfahrten gründet in der Qualität der Arbeit 

der SKUS und der KRS-SBS, der Güte der SKUS- und SBS-Richtlinien, der von SBS 

betriebenen Ausbildung der Patrouilleure im Pisten- und Rettungsdienst in den A-, B- 

und C-Kursen, der permanenten Weiterbildung der Mitarbeiter im PRD und der äusserst 

gründlichen und verantwortungsbewussten Arbeit der Abnahmekommission. Das SBS-

Label „Geprüfte Pisten / Pistes homologuéesñ bürgt für besondere Qualität. 

Wer nicht auf Sicht fährt, Fahrweise und Geschwindigkeit nicht dem Können und den 

Verhältnissen anpasst sowie Markierungen und Signale missachtet, kann sich nicht auf 

fehlende Verkehrssicherung berufen. In diesen Bereichen hat die an individueller Ver-

haltensänderung orientierte Unfallprävention im Schneesport – dem Beispiel der SKUS 

folgend (1999: Vergnügen und Sicherheit; 2004: Control your speed!) – ihre Kampag-

nen anzusetzen. 

 

 

************** 

 

 

 

Nach der präsidialen Stellungnahme zur Unfallverhütung wird über das Geschäftsjahr 

2007 berichtet.  
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1. Personelles 

Anlässlich der Vorstandssitzung SBS vom 23. August 2007 wurde Markus Meili, Berg-

bahnen ENGADIN St. Moritz AG, anstelle von Pierre Besson als Vertreter von SBS in 

den Stiftungsrat SKUS gewählt. Der Präsident heisst Markus Meili als Stiftungsrat herz-

lich willkommen. Pierre Besson hat konstruktive und effiziente Arbeit geleistet.  

 

Mit Schreiben vom 14. November 2007 gab Jürg Ernst, Leiter Freizeitsicherheit des Be-

reiches Freizeitsicherheit/Gesunder Betrieb der Suva, bekannt, dass Edith Müller Lo-

retz, Verantwortliche Prävention Schneesport, zukünftig die Suva in der SKUS vertreten 

wird. Nach dem Ausbau des Bereiches Freizeitsicherheit der Suva hat Edith Müller Lo-

retz Jürg Ernst in den letzten zwei Jahren in der SKUS regelmässig vertreten. Nach der 

Kampagne Warm up ist Edith Müller Loretz seit dem Jahre 2000 mit der Kampagne 

Check the risk befasst.  

 

Der Präsident dankt Pierre Besson und Jürg Ernst für ihre jahrelange loyale Mitarbeit. 

Die von Parlament, Verwaltung und Justiz anerkannte fachliche Autorität der SKUS 

gründet in der Güte ihrer Mitglieder. 

 

2. Jahresrechnung 2007 

Das vom Stiftungsrat am 11. April genehmigte Budget sah bei Einnahmen von CHF 

34'250.- und Ausgaben von CHF 27'700.- einen Gewinn von CHF 6'550.- vor. 

Die Betriebsrechnung 2007 der SKUS schliesst am 31. Dezember 2007 bei einem Er-

trag von CHF 35'544.85 und einem Aufwand von CHF 22'510.90 mit einem Einnah-

menüberschuss von CHF 13'033.95 ab. 

 

Die Rechenschaftsablage der SKUS für das Geschäftsjahr 2006 wurde am 2. Novem-

ber 2007 von der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht (GS-EDI) genehmigt. 

 

3. Achtzehnte Sitzung des Stiftungsrates 

Die Jahressitzung des Stiftungsrates wurde am 11. April 2007 durchgeführt.  

Jahresbericht und Jahresrechnung 2006 sowie Tätigkeitsprogramm und Budget 2007 

wurden einstimmig genehmigt.  

Die bfu – als Nachfolgerin von SVV/ASA – hat das am 15. Juni 2005 zugesicherte 

Sponsoring der SKUS-Richtlinien weitergeführt und die Kosten für den Nachdruck der 

SKUS-Richtlinien für Skifahrer und Snowboarder im Betrage von CHF 11'039.75 über-

nommen. Als Gegenleistung für das Sponsoring ziert das gefällige neue Logo der bfu 

mit dem Grundgedanken Sicher leben die Ausgabe 2007 der Richtlinien.  

Der bfu sowie ihrer Frau Direktorin und Stiftungsrätin SKUS seien für das Sponsoring 

gedankt. 
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Thematisiert wurde die Stellung der bfu in der SKUS.  

 

Frau Dr. Buhmann führte aus, dass sie eine gewisse Unstimmigkeit verspüre, wenn die 

bfu im Jahre 2006 rund CHF 80'000.- für die SKUS zahle und gleichzeitig im Protokoll 

der 50. Sitzung vom 12. Juli 2006 stehe, die bfu sei neben den anderen neun Behörden 

und Institutionen sowie den Einzelmitgliedern gleichberechtigtes Mitglied der SKUS. 

Frau Direktorin kündigte an, dass sich die bfu Änderungen bei der SKUS überlege, da 

der finanzielle Aufwand, Geschäftsstelle SKUS eingeschlossen, in einem Missverhältnis 

zur direkten Deckung der Bedürfnisse der bfu in der Prävention stehe.  

 

Der Präsident verwies auf das Stiftungsrecht, die Stiftungsurkunde und auf den Ge-

samtzusammenhang des an der 51. Sitzung vom 15. November 2006 einstimmig ge-

nehmigten Protokolls.  

Vorrechte irgendwelcher Art gibt es keine!  

Den Stiftern ist freigestellt, Änderungen im Rahmen des Stiftungsrechts zu beantragen. 

Das jeweilige Tätigkeitsprogramm der SKUS wird vom Stiftungsrat genehmigt. In der 

SKUS ist jedes Kollektiv- und Einzelmitglied antragsberechtigt und über jeden Antrag 

wird demokratisch befunden. 

Gemäss Art. 5 des Geschäftsreglements werden Beschlüsse mit einfacher Stimmen-

mehrheit gefasst. Der Präsident stimmt mit; bei Stimmengleichheit hat er den Stichent-

scheid.  

Der Gesamtzusammenhang im Protokoll der 50. Sitzung zwischen demokratischer Zu-

sammensetzung der SKUS und gleichberechtigter Mitgliedschaft ist klar gegeben.  

 

Nach dem ebenso klaren Stifterwillen ist die bfu seit 1989 (Direktor Dr. Heinz Jung) Ge-

schäftsstelle und führt nach Reglement das Sekretariat der SKUS nach den Weisun-

gen des Präsidenten des Stiftungsrates und des Präsidenten der Unfallverhütungs-

kommission.  

 

Der Präsident widersprach, dass die Tätigkeit der SKUS einseitig rechtlich orientiert sei: 

Prävention und Konfliktbewältigung gehören zusammen wie das Ei zum Huhn!  

Die von der SKUS erarbeiteten, in der Gerichtspraxis verbindlichen, als Sorgfaltsmass-

stab anerkannten Richtlinien für Anlage, Betrieb und Unterhalt von Schneesportabfahr-

ten sowie die Richtlinien für Skifahrer und Snowboarder dienen der Prävention und der 

Konfliktbewältigung. Sie bilden ein Ganzes. 

Infolge ihrer allseitigen Anerkennung bilden sie die Grundlage jeder verantwortungsbe-

wussten Unfallverhütung.  

 

Die gerichtlich anerkannte Autorität der SKUS, welche auf ihrer Zusammensetzung von 

gleichberechtigten, am nicht professionellen Schneesport interessierten Kreisen und 

Institutionen gründet, ist eine Tatsache. Diese Autorität der SKUS muss im wohlver-

standenen Interesse der Sache, der Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten, unbe-

dingt gewahrt werden.  
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Unter Hinweis auf die bisherigen, in den Jahren 1994 (Kein Huckepack ï Ihrem Kind 

zuliebe), 1999 (Vergnügen und Sicherheit) und 2004 (Control your speed!) durchgeführ-

ten nationalen Plakatkampagnen bedauerte der Präsident, dass die SKUS zufolge der 

bescheidenen, ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel schlichtweg nicht in der 

Lage ist, grössere Präventionskampagnen durchzuführen. Bei dieser Sachlage müsse 

deren Durchführung überwiegend den Mitgliedern der SKUS überlassen werden. Die 

Suva, welche in den letzten Jahren mehrere Millionen Franken in die Unfallprävention 

im Schneesport investiert hat, wurde als Beispiel erwähnt.  

 

4. Kommissionssitzungen 

Unter dem Vorsitz der Präsidenten fanden drei Sitzungen statt. Die SKUS tagte am 11. 

April, 10. Juli und 21. November 2007 in Bern. 

 

5. Nachdruck der SKUS-Richtlinien für Skifahrer und Snowboarder 

Die Richtlinien wurden mit dem neuen Logo des Sponsors bfu nachgedruckt für den 

Winter 2007/2008. Materiell erfuhren sie keine Änderungen.  

 

6. Sicherheitsdienst / Ordnungsdienst ï Drittgefährdung 

Weil die gesetzlichen Grundlagen bestehen, um fehlbare Einzelpersonen, Sicherungs-

pflichtige und Führer, welche Dritte gefährden oder schädigen, zivil- und strafrechtlich 

zu belangen, braucht die Schweiz keine Spezialgesetzgebung und auch keine Pisten-

polizei mit unmittelbarer Straf- und Bussenbefugnis. 

 

Der Präsident postuliert seit Jahren, dass dem Ordnungsdienst gemäss Ziffern 47 und 

48 der SKUS-Richtlinien für Anlage, Betrieb und Unterhalt von Schneesportabfahrten in 

den Ausbildungskursen PRD sämtlicher Stufen und damit auch in der Alltagspraxis der 

Pisten- und Rettungsdienste der sicherungspflichtigen Unternehmungen unbedingt 

mehr Gewicht beigemessen werden müsse.  

Anlässlich der Generalversammlung von SBS vom 25. Oktober in Wattwil SG orientierte 

der Präsident SKUS zum Thema "Sicherheitsdienst: Ethik und Recht / Service de 

sécurité: éthique et droit".  

Die SBS-Arbeitsgruppe Sicherheitsmodul hat zusammen mit SECURITRANS die Inhal-

te der Ausbildung definiert und vom 12. bis 14. November 2007 einen Pilotkurs in Zer-

matt durchgeführt. Der Kurs enthielt die Module: 1 Sicherheitsdienst: Ethik und Recht, 2 

Praktische Psychologie und 3 Konfliktpsychologie. Der Präsident SKUS wirkte als Refe-

rent und Konsulent. 
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7. Zulassung von Schneesportgeräten zum gesicherten Pistenbetrieb 

ï Neue Schneesportgeräte / Alternativsportgeräte 

Regelmässig ergehen Anfragen zum Gebrauch bzw. zur Zulassung von neuen 

Schneesportgeräten auf Pisten.  

 

Gemäss Ziffer 13 der SKUS-Richtlinien für Anlage, Betrieb und Unterhalt von 

Schneesportabfahrten sind die Abfahrten für Skifahrer und Snowboarder bestimmt.  

Eine Änderung dieser Bestimmung steht nicht zur Diskussion. 

Gemäss Ziffer 15 können, "wo die Geländeverhältnisse es erlauben und das Ver-

kehrsaufkommen es rechtfertigt" Schlittelwege, Langlaufloipen und Winterwanderwege 

angelegt werden, welche im Gelände zu markieren sowie vor alpinen und atypischen 

Gefahren zu sichern sind.  

In sinngemässer Anwendung dieser Bestimmung können die Bergtransportunterneh-

mungen für Spezialgeräte auch Sonderanlagen markieren.  

 

Allenfalls muss in Zukunft genauer definiert werden, welche Geräte als Varianten von 

Skis oder Snowboards anzusehen und welche Geräte als eigentliche Alternativsportge-

räte zu bezeichnen sind.  

 

8. Recht und Rechtsprechung 

8.1 Gesetzgebung 

¶ Eidgenossenschaft:  

Rahmengesetz für kommerziell angebotene Risikoaktivitäten und das Berg-

führerwesen 

 

Das Gesetzgebungsverfahren wird fortgesetzt, nachdem der Nationalrat am 12. Juni 

2007 entgegen dem Antrag des Bundesrates vom 14. Februar 2007 nach eingehender, 

teilweise hart geführter Debatte mit 98 zu 75 Stimmen beschlossen hat, dass die par-

lamentarische Initiative Jean-Michel Cina vom 20. Juni 2000 (00.431) nicht abgeschrie-

ben wird (Bundesblatt 2007 1537; Debatte, Amtliches Bulletin 2007 NN 829 bis 836).  

 

¶ Wallis: 

Gesetz über die Ausübung der Bergführer- ,Schneesportlehrer- und Wander-

leiterberufe sowie das gewerbsmässige Anbieten von Sportaktivitäten mit er-

höhten Sicherheitsanforderungen ï 

Loi sur lôexercice des professions de guide de montagne, de professeur de 

sports de neige et dôaccompagnateur en montagne, ainsi que sur lôoffre 

commerciale dôactivit®s sportives n®cessitant des exigences ®lev®es en ma-

tière de sécurité 
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Das Gesetz wurde am 11. Oktober 2007 nach einer langen Debatte in zweiter Lesung 

mit 97 zu 17 Stimmen vom Grossen Rat des Kantons Wallis verabschiedet. 

Der Staatsrat übt die Oberaufsicht über die dem Gesetz unterstellten kommerziellen 

Anbieter aus. Er erlässt die Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungswege und 

bestimmt die Vollzugsbehörde (Art. 3 ff).  

Das Gesetz regelt die Sorgfaltspflichten (Art. 8) und die Versicherungsdeckung (Art. 

12). Widerhandlungen gegen Gesetz und Verordnungen werden bestraft mit Busse bis 

zu 5'000 Franken, im Wiederholungsfalle sowie bei grober Gefährdung der Sicherheit 

bis 50'000 Franken (Art. 17).  

 

Die Walliser haben ihr Gesetz bewusst auf das gewerbsmässige Anbieten von Risiko-

sportarten ausgerichtet haben. Der Geltungsbereich lautet (Art. 2):  

 
1 

Dem vorliegenden Gesetz unterliegen die gewerbsmässig angebotenen Leistungen in den Sportarten und Aktivitä-

ten, die erhöhte Gefahren für die Beteiligten, für Dritte oder für die Umwelt beinhalten und nicht anderweitig geregelt 

sind.  
2 

Als gewerbsmässige Angebote gelten alle Leistungen gegen finanzielles oder anderes Entgelt, unabhängig ob die-

se als Hauptberuf oder als Nebenerwerb erbracht werden, namentlich als: 

a) Bergführer;  

b) Schneesportlehrer;  

c) Wanderleiter;  

d) Höhlenführer;  

e) Führer mit besonderen Geräten und Hilfsmitteln auf Wasserläufen;  

f) Tauchlehrer;  

g) Flug- und Sprunglehrer mit besonderen Geräten und Hilfsmitteln. 

 

¶ Waadt: 

Règlement sur les maîtres de sports de neige, les guides de montagne, les 

accompagnateurs en montagne, les écoles et les entreprises proposant ces 

activités (RSports) 

 

Die Regelung in der Waadt datiert vom 6. Juni 2007 (RS-VD 035.25.1). Sie stützt sich 

auf das Gesetz über die Ausübung kaufmännischer Aktivitäten (Loi sur lôexercice des 

activités économiques, RS-VD 930.01) vom 31. Mai 2005 und ist weniger umfassend 

als im Walliser Gesetz. 

8.2  Rechtsprechung 

¶ Verkehrssicherungspflicht bei einer Skirennveranstaltung;  

offener Zielauslauf; fahrlässige schwere Körperverletzung;  

vier Urteile des Kassationshofes des Bundesgerichts vom 24. April 2007 

(6S.587/2006, 6S.8/2007, 6S.7/2007 und 6S.1/2007) 

 

Die vier Entscheidungen des Kassationshofes betreffen einen Unfall, welcher sich am 1. 

Februar 2003 im Kanton Graubünden auf der FIS-Rennpiste der Bergbahnen B. AG an 
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einem alpinen Riesenslalom-Rennen mit 53 Fahrern zutrug und bei welchem ein 8-

jähriger Knabe ca. 150 m nach dem Ziel bzw. rund 100 Meter unterhalb des Absperr-

netzes durch einen Rennläufer schwer verletzt wurde. Rennveranstalter war der Skiclub 

A. 

Der Startbereich und die anschliessende Rennstrecke lagen abseits der öffentlichen 

Skipiste und waren mit so genannten Schafszäunen abgesperrt. Im zweiten Teil der 

Strecke wurde rechtsseitig zur angrenzenden öffentlichen Skipiste durchgehend mit 

diesen Netzen abgesichert. Diese Absperrung reichte bis ca. 50 Meter unter die Ziel-

linie, wobei der Zielraum nach unten hin offen gelassen wurde. Die Breite des Zielge-

ländes betrug ca. 50 bis 60 Meter. Der gesamte Zielbereich lag in steilem, nicht flach 

auslaufendem Gelände. 

 

Der Rennläufer, 16-jährig, passierte das Ziel, richtete sich auf, machte vorerst einen 

leichten Linksschwung und leitete anschliessend einen lang gezogenen Rechtsschwung 

ein. In der Folge kollidierte er mit dem Knaben, der diagonal von rechts kommend hin-

unter Richtung Mittelstation fuhr. 

 

Das Strafverfahren wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung wurde geführt gegen 

vier Angeschuldigte,  

den Pisten- und Rettungschef der Bergbahnen und  

drei Mitglieder der für das Rennen verantwortlichen Jury. 

 

Der Pisten- und Rettungschef war zuständig für die erforderlichen Sicherheits- und 

Schutzmassnahmen. 

 

Bei den zur Verantwortung gezogenen Mitgliedern der Jury handelte es sich um den 

regionalen Schiedsrichter-Chef von Swiss Ski und Vorsitzenden der Jury, Hauptverant-

wortlicher für Abnahme und Freigabe der Rennstrecke, den Wettkampfleiter und OK-

Präsidenten sowie den Streckenchef. 

 

Die vier für die Sicherungspflicht (mit-)verantwortlichen Angeschuldigten, welche 

unterlassen hatten, den Zielbereich vollständig abzugrenzen und abzuschliessen, wur-

den von der Bündner Justiz zu bedingt löschbaren Bussen zwischen 1'000 und 3'000 

Franken verurteilt.  

Der Kassationshof des Bundesgerichts wies die Beschwerden der Verurteilten ab.  

 

Das Gericht prüfte die den Verurteilten von der Vorinstanz attestierte Sorgfaltspflichtver-

letzung bzw. den Umfang der Sicherungspflicht unter den Gesichtspunkten der Inte-

ressen der Rennfahrer, der Skipistenbenützer sowie der Zuschauer. 

 

Es berief sich auf den  

¶ allgemeinen Gefahrensatz  

(wer einen gefährlichen Zustand schafft, ist im Rahmen des Zumutbaren dafür 

verantwortlich, dass sich diese Gefahr nicht verwirklicht),  
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¶ Ziffer 619.1 des Wettkampfreglements 2000 Swiss Ski 

(umschreibt die Anforderungen an den Zielraum eines Rennkurses)  
 

sowie auf die  
 

¶ Ziffern 28 bis 30 der SKUS-Richtlinien für Anlage, Betrieb und Unterhalt 

von Schneesportabfahrten, welche den Schutz vor künstlichen und natürli-

chen Hindernissen regeln  

(woraus sich allgemein ergibt, dass atypische Gefahren, die für den Benützer 

nicht ohne weiteres erkennbar sind, kenntlich gemacht werden müssen. Fehlen 

solche Signale, muss der Skifahrer auf einer öffentlichen Skipiste keine entspre-

chende zusätzliche Gefahr annehmen, die ihn zu einer erhöhten Aufmerksamkeit 

veranlassen müsste). 

 

Im Entscheid wird vorweg ausgeführt, dass sich bereits aus dem allgemeinen Gefah-

rensatz ergibt, dass der Veranstalter des Skirennens verpflichtet war, 

 

Ădie Rennstrecke deutlich sichtbar von der allgemeinen ï unmittelbar anschliessenden ï 

öffentlichen Skipiste abzugrenzenñ. 

 

Eingehend begründet wurde, dass die Abgrenzung der Rennpiste von der öffentlichen 

Skipiste, der Publikumspiste, durch einen so genannten Schafszaun auf einer Strecke 

von bloss 50 Metern über die Ziellinie hinaus ungenügend war. Ein offener Zielauslauf 

gefährdet nicht einzig die Rennfahrer, sondern auch die Benützer der angrenzenden 

öffentlichen Skipiste und die Zuschauer des Rennens.  

 

Die Leitsätze lauten: 

¶ Der Pistenbenützer muss nicht damit rechnen, sich innerhalb oder im Nahbe-

reich eines Pistenabschnittes zu befinden, der als Auslauf eines Skirennens 

dient. Für die Pistenbenützer muss klar erkennbar sein, welcher Bereich noch 

zur Rennstrecke gehört, den sie aus Sicherheitsgründen nicht befahren dürfen.  

¶ Neben den Pistenbenützern müssen auch die Zuschauer klar erkennen können, 

wo der Rennbereich beginnt, in welchem sie sich nicht aufhalten dürfen. Jedes 

Betreten des Zielraumes durch Unbefugte ist verboten.  

¶ Für den Rennfahrer muss klar ersichtlich sein, wann er den Zielraum und damit 

die Rennpiste verlässt und seine Verantwortung beginnt, indem er nunmehr wie 

alle anderen den allgemeinen Verhaltensregeln auf Skipisten unterliegt.  

 

Zusammenfassend ergibt sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen, dass bei 

Rennveranstaltungen die Räume der Rennfahrer, der Zuschauer und der Benützer der 

öffentlichen Piste klar definiert und voneinander eindeutig abgegrenzt werden müs-

sen.  

Dabei ist, wie das Bundesgericht zutreffend ausführt, nicht von Bedeutung, ob es sich 

um ein internationales oder regionales Skirennen handelt. Die unterschiedliche Ge-
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schwindigkeit der Rennläufer vermag an der grundsätzlichen Gefährdung Dritter nichts 

zu ändern. Ein ausreichender Zielraum ist in jedem Fall erforderlich. 

 

Nach Auffassung des Referenten sind die bundesgerichtlichen Erwägungen sachlich 

begründet. Die vier Urteile tragen den berechtigten Erwartungen der Rennläufer, der 

Benützer der öffentlichen Piste und der Zuschauer gebührend Rechnung.   

 

Fazit:  Wer auch immer Rennen und Renntraining organisiert (Klubs, Tourismus-

büros, Schneesportschulen, Firmen), hat für klare Abgrenzungen und Ab-

sperrungen zu sorgen und deren Befolgung zu überwachen.  

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Zielraum zu schenken. Der Zielraum 

ist vollständig abzuschranken. Der Wettkämpfer, bisweilen bereits ermü-

det, muss genügend Platz und Zeit zur Verfügung haben, um seine Fahrt 

abzubremsen und zum Stillstand zu kommen.   

 

Ergänzend sei angemerkt, dass sich der Wettkampfleiter und OK-Präsident, Mitglied 

des Skiclubs, vom Bundesgericht auf entsprechendes Verteidigungsvorbringen sagen 

lassen musste, dass es keinem vernünftigen Zweifel unterliegen könne, dass er auf-

grund seiner individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Lage war, die bestehende 

Gefährdung und die nötigen Massnahmen zu deren Abwendung zu erkennen, und zwar 

bereits vor dem Rennen.  

 

Das Gericht führt in 6S.7/2007, Erw. 6.2.5, aus: 

ĂZusammen mit dem Streckenchef und in Absprache mit dem damaligen Pisten- und 

Rettungschef hatte er am Vortag die Rennpiste eingerichtet. Am Schluss befand er ge-

meinsam mit den anderen Jurymitgliedern die Strecke für in Ordnung und den Sicher-

heitsvorschriften entsprechend. Dabei ist weder von Bedeutung, dass er an jenem Ren-

nen zum ersten Mal als Mitglied der Jury amtete, noch dass er diese Aufgabe in seiner 

Freizeit erfüllte. Hätte er sich ausserstande gefühlt, die Risiken zu beurteilen, für die er 

die Verantwortung übernahm, hätte er die fragliche Funktion nicht ausüben dürfen. 

Denn wer eine Aufgabe übernimmt, obschon ihm die fachlichen Voraussetzungen zu 

ihrer Bewältigung in erkennbarer Weise fehlen, handelt fahrlässig (é).ñ 

 

¶ Tödlicher Unfall einer Sechsjährigen bei Skitraining in Engelberg vom 20. Ja-

nuar 2007 

 

Der 41-jährige Leiter der Trainingsgruppe des Skiclubs Engelberg wurde im Juni 2007 

von der Nidwaldner Justiz der fahrlässigen Tötung schuldig erklärt und verurteilt. Die 

Gruppe fuhr abseits der Pisten im freien Gelände auf stark vereister Unterlage. Insge-

samt drei Mädchen stürzten in die Tiefe. Zwei stürzten ein rund 300 Meter langes Cou-

loir hinunter und wurden dabei über kleine Felsbänder geschleudert. Ein drittes Kind 

hatte Glück. Es blieb rund 200 Meter tiefer an einem Felsvorsprung hängen. Die Sechs-

jährige starb noch auf der im Gebiet „Sulzli“ gelegenen Unfallstelle. 
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¶ Schlittelunfall vom 1. Februar 2003; Urteil des Kantonsgerichts Freiburg, 

I. Zivilappellationshof, vom 22. November 2006 und Urteile des Bundesge-

richts vom 14. Juni 2007 (5P.48/2007 und, publiziert in BGE 133 III 556, 

5C.41/2007); Haftung des Familienhauptes (Art. 333 Abs. 1 ZGB). 

 

Das Bundesgericht verneint die Haftpflicht eines Familienvaters, dessen Kinder im Alter 

von fünf und drei Jahren beim Schlitteln mit einem Plastikbob auf einem „Tummelplatz 

und Schlittelhang mit genügendem Auslauf“ einen Unfall verursacht haben. Verletzt 

wurde eine Frau, welche sich zu Fuss ungefähr auf der halben Höhe des flachen Han-

ges von rund hundert Metern befand und hangabwärts ihren Enkelkindern zuwinkte, 

weshalb sie den Bob nicht kommen sah. 

 

Art. 333 Abs. 1 ZGB lautet:  
 

ĂVerursacht ein unm¿ndiger oder entm¿ndigter, ein geistesschwacher oder geisteskranker Haus-

genosse einen Schaden, so ist das Familienhaupt dafür haftbar, insofern es nicht darzutun ver-

mag, dass es das übliche und durch die Umstände gebotene Mass von Sorgfalt in der Beaufsich-

tigung beobachtet hat.ñ 

 

Das Gesetz statuiert eine milde Kausalhaftung, d. h. eine solche mit Entlastungsbeweis.  

Vom Familienhaupt wird gefordert, dass es nicht alle nach den Umständen gebotene 

Sorgfalt, sondern Ădas ¿bliche und durch die Umstªnde gebotene Massñ an Sorgfalt 

walten lässt.  

 

Die II. zivilrechtliche Abteilung stimmt der Doktrin zu, welche darauf hinweist, dass kei-

ne übertriebenen Anforderungen an den Entlastungsbeweis gestellt werden dürfen, so-

weit es sich um Kinder und nicht um Geisteskranke oder Geistesschwache handelt 

(E.4).  

 

Die spezielle, strengere Haftungsnorm von Art. 333 Abs. 2 ZGB lautet: 
 

ĂDas Familienhaupt ist verpflichtet, daf¿r zu sorgen, dass aus dem Zustande eines geisteskran-

ken oder geistesschwachen Hausgenossen weder für diesen selbst noch für andere Gefahr oder 

Schaden erwªchst.ñ 

 

Das Gericht erläutert in E. 4 die Begriffe des Ă¦blichenñ und der ĂUmstªndeñ: 

 

ĂMit dem Begriff des Ă¦blichenñ wird auf Orts¿blichkeiten (z.B. stªdtische, lªndliche oder 

alpine Verhältnisse) verwiesen, wobei allgemeine Gepflogenheiten auch als Landesüb-

lichkeiten anzuerkennen sind (é). Das Ă¦blicheñ kann dann nicht als Massstab gelten, 

wenn es eine Unsitte oder eigentlichen Missbrauch darstellt (é). Doch bilden die Ge-

pflogenheiten des tªglichen Lebens (é) Richtschnur bei der Objektivierung der verlang-

ten Sorgfalt. Der Begriff der ĂUmstªndeñ verweist sodann auf die Umstªnde des Einzel-

falls. Zu berücksichtigen sind nebst den örtlichen, sozialen und persönlichen Verhältnis-
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sen namentlich das Alter, der Charakter und die geistige Reife sowie besondere Nei-

gungen, Gewohnheiten und Veranlagungen des aufsichtsbedürftigen Hausgenossen 

(é)ñ. 

 

Im Alter von 4 ½ und 2 ¾ Jahren unter Aufsicht zu schlitteln wurde vom Bundesgericht 

als altersgerechte, unter dem Gesichtspunkt von Art. 333 ZGB grundsätzlich zulässige 

Betätigung beurteilt, womit eine Haftung des Familienhauptes einzig gegeben ist, wenn 

es bei der Beaufsichtigung nicht das übliche und durch die Umstände gebotene Mass 

an Sorgfalt beobachtet hat. 

 

Zu den Gefahren und den Besonderheiten des Schlittelns äussert sich das Gericht in E. 

5.1: 
 

ĂSchlitten und Bobs kºnnen selbst f¿r Erwachsene, die darin nicht ge¿bt sind, relativ 

schwierig zu lenken sein. Kleine Kinder dürften über solche Gefährte fast überhaupt 

keine Herrschaft haben und ihre Fahrt ist deshalb von vornherein mit grossen Unge-

wissheiten verbunden, wie das Kantonsgericht treffend bemerkt hat. Daraus folgt aber 

nicht, dass man kleine Kinder nicht schlitteln lassen darf. Im Bewusstsein dieser Be-

sonderheiten werden jedoch die Verantwortlichen nicht nur im Interesse Dritter, sondern 

vor allem auch in demjenigen der Kinder selber darauf achten, dass diese beispielswei-

se weder in steilem oder mit Hindernissen durchsetztem Gelände noch auf belebten 

Strassen oder Skipisten schlitteln.ñ 

 

Das Gericht erörterte auch die Frage eines allfälligen Mitverschuldens der Klägerin. Es 

führt in E. 5.1 aus: 

 

ĂInmitten eines Schlittelhangs, auf dem sich ungefªhr zwanzig Kinder tummeln in einem 

Alter, wo von ihnen naturgemäss nicht erwartet werden kann, dass sie ihr Gefährt um-

fassend beherrschen, muss jederzeit mit einem unvermittelt herannahenden Schlitten 

gerechnet werden. Selbst für eine am Rand der Schlittelpiste stehende Person war es 

mit Blick auf die Unbedarftheit der zahlreichen jungen Lenker unvorsichtig, diese auch 

nur vorübergehend aus den Augen zu lassen und sich so der Möglichkeit zu begeben, 

rechtzeitig reagieren bzw. ausweichen zu können. Es liesse sich daher mit Fug fragen, 

ob in einer solchen Situation nicht auf eigene Gefahr handelt (sog. acceptation du ris-

que, é), wer sich in diesem Wissen in einen Schlittelhang begibt.ñ 

 

Kinder, selbst kleinere, müssen von den Eltern nicht ständig überwacht werden. Das 

Gericht führt in E. 5.2 am Ende aus: 

 

ĂKinder sollen im ¦brigen grundsªtzlich Kind sein dürfen; sie müssen ihren natürlichen 

Bewegungs- und Spieldrang ausleben und sich motorisch entwickeln können. Zu einer 

erfolgreichen physischen und psychischen Entwicklung des Kindes gehört, dass es aus 

Missgeschicken lernt, indem es beispielsweise hinfällt, zuerst bei Steh- und Gehversu-

chen, später beim Rad fahren, oder indem es eben beim Schlitteln hin und wieder um-
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kippt oder mit anderen Kindern zusammenstösst. Solche Ereignisse sind nach der all-

gemeinen Erfahrung unvermeidbar, ja gehören geradezu zum Lernprozess und sind 

hinzunehmen. Die erfolgreiche sensorische und motorische Entwicklung der Kinder darf 

nicht dadurch vereitelt werden, dass an den Sorgfaltsmassstab des Familienhauptes 

Anforderungen gestellt werden, die mit dem "Üblichen" und dem "nach den Umständen 

Gebotenen" nichts mehr zu tun haben; die Anforderungen, welche an die Überwachung 

zu stellen sind, m¿ssen mit der Wirklichkeit vereinbar sein.ñ 

 

¶ Schlittelunfall vom 17. Februar 2007; Beschluss der Anklagekammer des 

Obergerichts des Kantons Bern vom 7. August 2007 (AK Nr. 2007/206) und Ur-

teil der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 17. Oktober 2007 

(6B_512/2007);  

Einstellung des Verfahrens, Selbstverschulden der Schlittlerin.  

 

Am 17. Februar 2007 ereignete sich auf dem Schlittelweg X ein Unfall. Céline (Name 

geändert) fuhr um die Mittagszeit zusammen mit ihrer 10-jährigen Tochter auf ihrem 

eigenen Schlitten einen Schlittelweg hinab. Auf einer längeren Geraden erreichte der 

Schlitten eine so hohe Geschwindigkeit, dass Céline vor einer engen Rechtskurve nicht 

mehr rechtzeitig abbremsen konnte, die Kurve verpasste und geradeaus über den 

Schlittelweg hinausfuhr. Es gelang ihr gerade noch rechtzeitig, ihre Tochter vom Schlit-

ten zu schubsen, bevor sie selber mit dem Schlitten über einen steilen Abhang ca. 18 

Meter ins Gelände abstürzte. Céline zog sich dabei Verletzungen an der Wirbelsäule 

sowie diverse Prellungen am ganzen Körper zu. 

 

Nach polizeilichen Ermittlungen gegen die Betreiberin des Schlittelwegs, die X. AG, 

wurde die Strafverfolgung mit Beschluss von Untersuchungsrichter und Staatsanwalt 

nicht eröffnet. 

 

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die polizeilichen Ermittlungen keinen Hinweis 

auf Dritteinwirkung als Unfallursache ergeben hätten. Gemäss eigenen Angaben habe 

die Betroffene den Schlittelweg an jenem Tag bereits zum zweiten Mal befahren; sie 

habe also gewusst, dass auf die Gerade eine enge Rechtskurve folgte. Zudem sei aus 

der Fotodokumentation ersichtlich, dass die Rechtskurve durch ein grosses Sig-

nal/Banner signalisiert gewesen sei. Dieses Signal sei bereits aus grosser Entfernung 

erkennbar und diene dazu, die Benutzer des Schlittelwegs auf die Gefahr aufmerksam 

zu machen, damit sie ihre Geschwindigkeit rechtzeitig den gegebenen Verhältnissen 

anpassen könnten. Mit dieser Signalisation habe die Betreiberin des Schlittelwegs ihre 

Sicherungspflichten ausreichend wahrgenommen. Das Anbringen eines Auffangnetzes 

müsse unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit an der fraglichen Stelle nicht verlangt 

werden. Während der Tatbestandsaufnahme hätten viele Schlittler die Unfallstelle pas-

siert und es sei dabei zu keiner weiteren gefährlichen Situation gekommen. Die Betrei-

berin des Schlittelwegs treffe somit kein Verschulden; es sei vielmehr davon auszuge-

hen, dass Céline aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihren Schlitten verloren 
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habe und deshalb den Hang hinabgestürzt sei. Es handle sich also um einen Selbstun-

fall ohne Drittverschulden, womit keine strafbare Handlung vorliege. 

 

Céline erhob Rekurs. Sie bestritt, dass der Unfall auf ihr Eigenverschulden zurückzufüh-

ren sei. Vielmehr habe die Betreiberin des Schlittelwegs die Besucher in Gefahr ge-

bracht, indem sie die Strecke nicht ausreichend gesichert habe. Die Schlittelbahn sei 

teilweise sehr gefährlich und an einigen Stellen vereist gewesen. Mitunter sei auch nicht 

ersichtlich gewesen, ob man sich noch auf der Schlittelstrecke befinde, da sich diese an 

einigen Stellen mit der Skipiste kreuze. Die Rechtskurve sei nicht ausreichend gesichert 

worden; das aufgestellte Schild habe nicht die Kurve angekündigt, sondern habe wie 

ein Werbeschild ausgesehen. Nach ihrem Unfall sei wegen einem Schlittenrennen ein 

Netz aufgespannt worden. Sie könne nicht verstehen, warum für ein Rennen ein Schutz 

vorgenommen werde, die normalen Besucher dagegen einer Gefahr ausgesetzt wür-

den. 

 

Die Anklagekammer schloss sich der Argumentation der Staatsanwaltschaft an, welche 

insbesondere auf die SKUS-Richtlinien für Anlage, Betrieb und Unterhalt von Schnee-

sportabfahrten (Ziff. 49 bis 52) und SBS-Richtlinien für Schneesportabfahrten (NN 208 

bis 211) sowie die FIS-Verhaltensregeln für Skifahrer und Snowboarder (Regeln 2 und 

8) verwies. Die Anklagekammer entschied, dass die Betreiberin mangels Vorliegen ei-

ner atypischen Gefahrensituation keine erhöhte Pistensicherheitspflicht (zusätzliche 

Signalisation, Auffangnetze usw.) traf. Die Sicherungspflichten der Betreiber würden 

ferner durch die Selbstverantwortung der Pistenbenützer beschränkt. Wer sich zum 

Schneesport entschliesse, habe grundsätzlich auch dessen inhärente Gefahren zu tra-

gen. Die Kammer räumte zwar ein, dass die Signalisierung nicht vor, sondern erst in der 

Kurve selbst angebracht wurde, doch hätte ein vorsichtiger und vorausschauender Be-

nutzer bei den herrschenden guten Witterungs- und Schneeverhältnissen die Rechts-

kurve ohne weiteres erkennen können. Schliesslich seien weder das getragene Schuh-

werk (relativ wenig Profil) noch der verwendete Plastikschlitten für das Schlitteln beson-

ders geeignet gewesen. Aus dem nachträglichen Aufstellen von Auffangnetzen für 

Rennzwecke könne die Rekurrentin nichts für sich ableiten, weil bei solchen Rennen 

bekanntlich an die Grenzen gegangen werde und diese zusätzliche Massnahme für das 

Rennen nicht bedeute, dass auch für den Normalbenutzer ein Auffangnetz hätte auf-

gestellt werden müssen. 
 

Das Bundesgericht wies die vom Opfer geführte Beschwerde in Strafsachen ab, soweit 

darauf eingetreten werden konnte (Beilage 3). 
 

Es schloss, dass aus der Beschwerde gegen die Nichteröffnung der Strafverfolgung 

nicht hervorgehe, 

 Ăinwiefern es angesichts der örtlichen Gegebenheiten, den Materialdefiziten und den 

festgestellten Fahrfehlern absolut unhaltbar gewesen sein soll, das Unfallgeschehen 

dem Selbstverschulden der Beschwerdeführerin zuzuschreiben und deshalb von einer 

Strafverfolgung abzusehen.ñ 
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¶ Sturz eines Skifahrers vom Bügellift vom 19. März 1999; Urteil des Kantonsge-

richts Wallis, Zivilgerichtshof I, vom 25. Mai 2007 und Urteil des Bundesge-

richts, I. zivilrechtliche Abteilung, vom 1. Oktober 2007 (4A_235/2007);  

Verkehrssicherungspflicht, Werkeigent¿merhaftung, Hinweistafel ĂAchtung 

[é..] Nur f¿r gute Skifahrerñ;  

Abweisung der Klage. 

 

Der Bügellift erschliesst allesamt schwarze und damit schwere Pisten. Nach einem eher 

flachen bzw. nur leicht ansteigenden Teilstück beschreibt der Skilift eine Linkskurve und 

steigt dann steil an. Zwischen den Stützen 9 und 10 beträgt die Steigung 34.6° bzw. 

69 %. 

Der Beschwerdeführer liess sich alleine am Bügel vom Skilift hochziehen. Im Steilhang, 

wahrscheinlich im Bereich der Stütze 10, sei er wegen der vereisten Unterlage immer 

mehr nach rechts abgerutscht. Beim Versuch, durch einen Schritt nach links wieder das 

Spurentrassee zu erreichen, habe er das Gleichgewicht verloren, der linke Ski habe 

sich verkantet und sei quer zur Fahrtrichtung gekommen. Dabei habe sich die Bindung 

des Skis gelöst. Der Beschwerdeführer habe den Bügel verloren. Er stürzte und rutsch-

te anschliessend, ohne bremsen oder sich festhalten zu können, den ca. 60 m langen 

Abschnitt der Aufstiegsspur talwärts auf die nachfolgenden Liftbenutzer zu. Während 

die beiden Liftbenutzer am nachfolgenden Bügel noch ausweichen konnten, kollidierte 

der Beschwerdeführer mit dem am übernächsten Bügel folgenden Ehepaar und 

schliesslich mit einer danach folgenden Liftbenutzerin. Dabei zog er sich ausgedehnte 

Schnittwunden am rechten Unterschenkel, einen Kreuzbein- und Schambeinbruch so-

wie weitere Verletzungen zu. Die Gebrauchsfähigkeit des Beins ist seit dem Unfall infol-

ge einer Fussheberparese beeinträchtigt. 

 

Vor Bundesgericht war einzig umstritten, ob aufgrund des Zustands der Skiliftspur zur 

Zeit des Unfalls eine ausserordentliche oder überraschende Gefahr bestand, angesichts 

der die Beschwerdegegnerin verpflichtet gewesen wäre, über die erfolgten Massnah-

men hinaus weitere Sicherungsvorkehrungen zum Schutz der Benutzer zu treffen. 

Die Vorinstanz verneinte dies. Es liege keine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 

vor. Der Unfall habe sich aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände zugetra-

gen. Die einzig entscheidende Frage, ob die Skiliftspur den massgebenden Sicher-

heitsanforderungen entsprach, sei zu bejahen. Eine Haftung der Liftbetreiberin sei somit 

nicht gegeben, unabhängig davon, ob diese vertraglicher oder deliktischer Natur sei 

oder ihre Grundlage im Werkeigentum finden könnte. 

 

Von den Parteien nicht in Frage gestellt wurde die Auffassung des Kantonsgerichts, 

dass für die Vorsichts- und Schutzmassnahmen zur Abwehr der Gefahren, die den Be-

nutzern eines Skilifts bzw. einer Skiliftspur drohen, sinngemäss die gleichen Anforde-

rungen gelten, wie hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht auf Skipisten.  

 

Das Kantonsgericht verneinte eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. Gefahren, 

die einer Skiabfahrt oder einem Skilifttrassee als solchem eigen seien, hätten die Be-
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nutzer selber zu tragen. Zu den dem Schneesport inhärenten Gefahren gehöre auch 

das Risiko, bei vereisten Pistenabschnitten die Kontrolle über die eigenen Skier zu ver-

lieren. Dass der Beschwerdeführer auf einer vereisten Stelle gestürzt, beim anschlies-

senden Abrutschen auf dem Skilifttrassee trotz bestehendem leichtem Quergefälle auf 

diesem verblieben und schliesslich mit Skiliftbenutzern kollidiert sei, die ihm – im Ge-

gensatz zu anderen – nicht hätten ausweichen können, stelle eine Verkettung unglück-

licher Umstände dar, für welche die Beschwerdegegnerin nicht haftbar gemacht werden 

könne.  

 

Das Bundesgericht verneinte die Notwendigkeit spezieller Sicherheitsvorkehrungen, in 

concreto Pflicht zur täglichen maschinellen Präparierung des Skilifttrassees, um Stürze 

zu vermeiden, infolge ausserordentlicher Gefahr.  

 

Schliesslich verwarf das Bundesgericht das Vorbringen des Verunfallten, er habe sich 

am Unfalltag mit einer überraschenden, nicht vorhersehbaren Gefahr konfrontiert gese-

hen, auf die er von der Liftbetreiberin nicht hinreichend aufmerksam gemacht worden 

sei. Aus der bei der Talstation angebrachten Hinweistafel ĂAchtung [é..]  Nur f¿r gute 

Skifahrerñ müsse keineswegs auf Vereisung und Rutschrisiko geschlossen werden. Die 

Abmahnung beziehe sich einzig auf die vom Lift erschlossenen Abfahrten, nicht auf den 

Aufstieg.  

 

Das Gericht führt in E. 5.5.2 aus: 

 

ĂSchon allein aufgrund des Hinweises "Achtung [ - ] Nur für gute Skifahrer" muss ein 

Benutzer damit rechnen, dass nicht bloss die mit einem Skilift erschlossenen Abfahrten, 

sondern bereits der Aufstieg zu denselben schwierig und daher nur für gute Skifahrer 

bestimmt sein könnte. Die vorinstanzliche Interpretation der Hinweistafel ist nicht zu 

beanstanden. Nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil war überdies bereits 

bei der Talstation ersichtlich, dass der A.________lift nach einem anfänglich eher fla-

chen bzw. nur leicht ansteigenden Teilstück erkennbar sehr steil ansteigt und zudem 

schwarze und damit schwere Skipisten erschliesst. Bei guten Skifahrern, für die der Lift 

bestimmt ist, darf vorausgesetzt werden, dass sie um das Risiko wissen, dass sie bei 

einem Sturz in einem Steilstück das Trassee hinunter rutschen könnten. Ebenso kann 

davon ausgegangen werden, dass ihnen bekannt ist, dass im Frühjahr infolge der tags-

über intensiven Sonneneinstrahlung und der darauf folgenden kalten Nächte ï im Un-

fallzeitpunkt herrschten Minustemperaturen und sonniges Wetter ï- morgens mit harten 

und schwierig zu meisternden Pisten und Liftspuren zu rechnen ist (Stiffler, 

Schneesportrecht, a.a.O., S. 107 Rz. 427). Der Beschwerdeführer ï bei dem es sich 

nach den vorinstanzlichen Feststellungen um einen erfahrenen Skifahrer handelte ï 

kann sich nach dem Ausgeführten nicht darauf berufen, auf die mit dem Befahren des 

fraglichen Lifts verbundenen Gefahren nicht hinreichend aufmerksam gemacht worden 

zu sein. Es kann keine Rede davon sein, dass er in nicht vorhersehbarer, überraschen-

der Weise mit einer Gefahr konfrontiert wurde.ñ 
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¶ Snowboardunfall vom 4. April 2002; Urteil des Kantonsgerichts Wallis, Zivilge-

richtshof I, vom 27. Februar 2007 und Urteil des Bundesgerichts, I. zivilrechtli-

che Abteilung, vom 10. Juli 2007 (4A_94/2007); Pistenmarkierung; Abweisung 

der Klage. 

 

Die 16-jährige Beschwerdeführerin war bei guten Sichtverhältnissen mit dem Snow-

board zum ersten Mal in ihrem Leben auf der schwarz eingestuften Piste B. unterwegs. 

Dabei bog sie in Begleitung ihrer Freundin etwa hundert Meter oberhalb einer Traverse 

ab, um das Waldstück der rot eingestuften Piste C. zu erreichen. Über einen Buckel 

fahrend wurde die Beschwerdeführerin gegen einen Baumstrunk geschleudert und 

brach sich dabei den rechten Oberschenkel.  

 

Mit Urteil vom 27. Februar 2007 wies das Kantonsgericht Wallis die Klage ab. Das Ge-

richt begründete seinen Entscheid unter anderem damit, dass aufgrund zweier von den 

Parteien eingereichten Fotografien, die deutlich eine Streckenmarkierung in Form eines 

Pfostens auf der linken Seite der Piste erkennen lassen, erwiesen sei, dass die Piste 

B._____ am Unfalltag auch auf der linken Seite markiert war. 

 

Die Beschwerdeführerin rügte willkürliche Beweiswürdigung. Soweit die Markierung 

betreffend führt das Bundesgericht in E. 3.3 aus: 

 

ĂIm vorliegenden Fall hat das Kantonsgericht die Beweise entgegen der R¿ge der Be-

schwerdeführerin nicht willkürlich gewürdigt, wenn sie aufgrund der von den Parteien 

eingereichten Fotografien davon ausging, dass die Piste B._____ am Unfalltag auch auf 

der linken Seite durch Pistenpfosten markiert war. Die von der Beschwerdeführerin ein-

gereichte Fotografie Nr. 24 lässt auf der linken Seite deutlich eine Pistenmarkierung in 

Form eines Pfostens erkennen. Gemäss der von der Beschwerdeführerin beigefügten 

Beschreibung dieses Bildes wurde die Aufnahme hundert Meter oberhalb der Unfallstel-

le gemacht, wobei die Pistenmarkierung deutlich unterhalb der Stelle liegt, an der die 

Aufnahme gemäss Angaben der Beschwerdeführerin gemacht wurde. Die von der Be-

schwerdegegnerin eingereichte Vergrösserung Nr. 3bis lässt zudem leicht oberhalb der 

Abbiegung zur Unfallstelle eine Pistenmarkierung erkennen. Die Würdigung der Be-

weislage durch das Kantonsgericht ist plausibel und nachvollziehbar. Die abweichende 

Würdigung der Beschwerdeführerin überzeugt nicht; was sie vorbringt, ist zum Nach-

weis willkürlicher Beweiswürdigung im Sinne der zitierten Rechtsprechung nicht geeig-

net.ñ 

 

Eine weitere Willkürrüge wurde mit Hinweis auf die Zeugenaussage des Vaters vom 14. 

Februar 2005 abgewiesen. Dieser hat ausgesagt, dass er am Unfalltag jedes Mal die 

fragliche Traverse benutzt habe. Aus diesem Umstand hatte das Kantonsgericht den 

Schluss gezogen, die Traverse sei am Unfalltag deutlich sichtbar gewesen. 
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¶ Sommerskifahren, Unfall vom 19. August 2000;  

Urteil des Kantonsgerichts Wallis vom 5. Oktober 2007, Zivilgerichtshof I; Ab-

sturzrisiko auf einer schwarzen Gletscherpiste mit leichtem Quergefälle;  

Abweisung der Klage, rechtskräftig. 

 

Mit Klage vom 7. Juli 2004 brachte die Verunfallte, welche seit vierzig Jahren Ski fährt 

und auch Erfahrung im Sommerskilauf hat, vor, sie habe bei der Abfahrt auf der Piste 

X., einer Rennpiste, die Kontrolle über ihre Skier verloren. Anschliessend sei sie die 

Piste hinuntergerutscht, unter einem Sicherheitsnetz durch geglitten und schliesslich auf 

einem darunter führenden Trassee (Piste Y.) liegen geblieben. Die Verunfallte zog sich 

u.a. eine Halswirbel- und Beckenfraktur zu. Die Unfallmeldung ging um 10:03 Uhr bei 

der Funkzentrale ein. 

 

Nach der Beweisaufnahme durch den Bezirksrichter wurden zwei Expertisen erstattet.  

Zur Durchführung eines Erstgutachtens traf sich ein Experte am 9. August 2005 mit den 

Parteien zu einem Augenschein am Unfallort. Die Antworten auf die Expertenfragen mit 

verschiedenen Beilagen wurden am 8. Januar 2006 eingereicht. Am 9. Februar 2006 

verlangte die Klägerin die Durchführung einer Oberexpertise. Der am 3. Mai 2006 er-

nannte Oberexperte nahm am 1. September 2006 im Beisein der Parteien einen Au-

genschein vor. Das Obergutachten wurde am 16. Oktober 2006 eingereicht. 

 

Im Bereich der Unfallstelle wird die Piste X. über eine Brücke über die Piste Y. geführt. 

Nach einem ca. 300 Meter langen Steilhang mit einem Längsgefälle von ca. 53 % fällt 

das Gelände eher flach ab. Die Neigung reduziert sich bis auf unter 25 %. Die Piste X. 

beschreibt vorab eine markante Rechtskurve und verläuft anschliessend mit einem 

leichten Schräggefälle quer zum Hang. Weil die Piste nach einer leichten Linkskurve auf 

eine im Unfallzeitpunkt ca. drei Meter hohe und fünf Meter breite Brücke einmündete, 

welche die Piste Y. im rechten Winkel überspannt, wird das Trassee kontinuierlich 

schmaler. Beide Brückenseiten waren im Unfallzeitpunkt mittels Sicherheitsnetzen der-

art begrenzt, dass niemand vom Tunneldach unter das Netz durch gleiten und auf die 

Piste Y. hinunterfallen konnte. Oberhalb der Brücke, am talseitigen Pistenrand, war ein 

Netz angebracht, welches die Skifahrer auf den Übergang kanalisierte.  

 

Im Urteilszeitpunkt war unbestritten und wegen der Sicherheitsvorkehren auf der Brücke 

(Auffangnetze) offenkundig, dass die Verunfallte nicht von der Brücke auf die Piste Y. 

gefallen ist. 

 

Strittig war, ob an der Stelle, wo die Klägerin nach ihrem Sturz am Pistenrand unter der 

Abschrankung durch glitt, eine sicherungspflichtige Absturzgefahr bestand. 

 

Die Experten waren sich zwar bei der Definition „Absturzgefahr“ uneinig, jedoch vertra-

ten beide übereinstimmend die Meinung, an der entsprechenden Unfallstelle bestehe 

wegen des leichten Quergefälles der Rennpiste keine Absturzgefahr und damit auch 

keine Sicherungspflicht. Als Signalisation führt die Abschrankung, das der Brücke vor-
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gespannte Netz, die Skifahrer kanalisiert über den Tunnel und schliesst aus, dass von 

der Rennpiste direkt zum Tunnelausgang auf die Traverse der Piste Y. hinuntergefah-

ren wird. 

 

Das Kantonsgericht verneinte eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.  

Die Rechtskurve nach dem Steilhang, die leichte Schräglage der anschliessend quer 

zum Hang verlaufenden Strecke und die Verengung des Trassees wegen der Brücke 

über die Piste Y. Ăkºnnen f¿r einen verantwortungsbewussten Skifahrer nicht als tü-

ckisch und die darunter liegende Bºschung auch nicht als Falle bezeichnet werden.ñ  

Das Gericht bestätigte unter Hinweis auf die damals geltenden SVS-Richtlinien für Ski-

abfahrten, Ausgabe 1995, ausdrücklich die Tauglichkeit der Signalisation. Es führte 

aus: 

 

ĂDie Piste hat vor dem Übergang, der eine Engstelle bildete, unbestrittenermassen ab-

gegrenzt werden m¿ssen (é). Das Netz hat diesen Zweck augenscheinlich erf¿llt und 

fällt im Übrigen mehr auf als ein einfaches Seil mit Wimpeln, weshalb es eine gute 

Signalisation bildet. Die Betreiberin musste den Pistenrand an der vorliegenden Stelle 

nicht (é) abschranken, zumal weder die hier anwendbaren Richtlinien noch sonstige 

spezielle Umstände einen höheren Sicherheitsstandard erfordern.ñ 

 

 

Frankreich: 

¶ Lawinenauslösung im freien Gelände vom 19. Januar 2006, Niedergang auf 

Piste in Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), Verschüttung einer Skifahrerin; 

Tribunal correctionnel de Bonneville, Urteil vom 8. November 2007;  

Verbot während eines Jahres Ski zu fahren. 

 

Drei rund 20 Jahre alte Skifahrer – zwei aus dem Grossraum Paris, einer aus Hochsa-

voyen – lösten beim Fahren im freien Gelände von Contamines-Montjoie (secteur hors 

piste Pente des Tierces) eine Lawine aus. Die Lawine überflutete eine Piste. Eine Ski-

fahrerin wurde teilweise verschüttet. Sie konnte unverletzt geborgen werden. Der Bür-

germeister von Contamines-Montjoie hatte das Befahren des Pente des Tierces Ende 

90er-Jahre verboten. Der arrêté municipal wurde erlassen, weil der Hang ab Gefahren-

stufe 4 (= gross, fort, forte, high) der Europäischen Lawinengefahrenskala schwer zu 

sichern ist. Mit Urteil vom 8. November 2007 wurde den Lawinenauslösern für die Dau-

er eines Jahres das Skifahren in ganz Frankreich verboten. Im Widerhandlungsfalle 

droht ihnen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Die Verurteilen hatten vor Gericht er-

klärt, weder von der Lawinengefahr noch vom Gemeindeerlass Kenntnis gehabt zu ha-

ben. Die Verurteilung erinnert an Stadionverbote gegenüber gewalttätigen Fussballan-

hängern. 
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Der guten Ordnung halber sei beigefügt, dass die drei Lawinenauslöser auch ohne den 

Gemeindeerlass strafrechtlich hätten belangt werden können. Mit ihrem Tun haben sie 

sich nach französischem Strafgesetzbuch der Gefährdung des Lebens (mise en danger 

d’autrui, art. 221-6 CP) schuldig gemacht. 

 

Rechtsvergleichend sei beigefügt, dass die Auslöser sich nach schweizerischem 

Strafrecht (Gefahrenstufe 4 lag vor) der Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 

StGB) schuldig gemacht hätten.  

 

Das Urteil des Tribunal correctionnel de Bonneville hat in den Medien der Romandie 

grosse Beachtung gefunden.  

 

Die Botschaft lautet: Das freie Gelände ist kein rechtsfreier Raum! 

 

 

9. FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE, Bormio-Valtellina, 23. 

bis 25. November 2007 

Am dritten, mit Referenten aus Japan, China und Südamerika erweiterten Forum refe-

rierten Hans-Kaspar Stiffler, Jürg Schweizer und der Präsident SKUS.  

 

 

 

 

Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf 

Schneesportabfahrten SKUS 

 

  Staatsanwalt H. W. Mathys, Präsident 
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